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Prämien oder ähnliche Vergütungen, die in 
bestimmten Zeitabständen — z. B. Be
schäftigte der Deutschen Reichsbahn und 
im Bergbau — für langjährige Tätigkeit 
erhalten,

h) der Sperrzonenzuschlag, wenn der Unterhalts
berechtigte ebenfalls im Sperrgebiet wohnt.

B. Zur Hälfte sind Wismutzuschläge anzurechnen, 
die an Beschäftigte dieser Betriebe (einschließ
lich HO-Wismut) gezahlt werden. Diese Zu
schläge, deren Höhe unterschiedlich ist, berück
sichtigen einerseits die besonderen Arbeitsbe
dingungen und zum anderen die Bedeutung dieser 
Betriebe. Da sie einen erheblichen Teil des Ge
samteinkommens ausmachen, können sie für die 
Unterhaltsbemessung nur zum Teil außer Be
tracht bleiben.

C. Nicht anzurechnen sind:

a) Gefahren-, Gesundheits-, Schmutz- und Er
seht werniszusch läge,

b) Zuschläge für Überstunden-, Sonntags-, Feier
tags- und Nachtarbeit.

Sofern in bestimmten Berufen (z. B. Kraft
fahrer) Pauschalbeträge für Mehrarbeit ge
zahlt werden, sind sie für die Unterhaltsbe
rechnung nur zu 80 % zu berücksichtigen, da 
der Zuschlag nicht besonders ausgewiesen 
wird.

Entsprechend ist zu verfahren, wenn durch 
Vertrag zusätzliche Arbeit außerhalb des be
stehenden Arbeitsrechtsverhältnisses über
nommen wird. Die Vergütung für die zusätz
liche Arbeit ist dann gleichfalls nur mit 80 " 0 
zu berücksichtigen,

c) Schichtprämien,

d) Trennungs-, Tage-, Ubernachtungs- und Fahr
gelder, Montage-, Werkzeug- und Wegegeld, 
Aufwandsentschädigung und ähnliche Ver
gütungen, die für notwendige Aufwendungen 
bei Erfüllung der Arbeitspflichten gezahlt 
werden,

e) Prämien für besondere Einzel- und Kollektiv- 
leistungen, auf die^kein bestimmter Anspruch 
besteht,

f) Prämien, die nicht mit bestimmter Regel
mäßigkeit erwartet werden können (z. B. Erz
prämien, Prämien für Materialeinsparungen 
oder unfallfreies Fahren),

g) Preise und Prämien, die im Zusammenhang 
mit staatlichen Auszeichnungen gezahlt wer
den,

h) Vergütungen für Neuerervorschläge.

D. Der staatliche Kinderzuschlag nach der Verord
nung vom 28. Mai 1958 und Kinderzuschläge für 
Rentenempfänger sowie Kinderbeihilfen für be
stimmte Berufsgruppen (z. B. Lehrer) stehen den 
Kindern allein zu. Sie sind daher beim Einkom

men des Unterhaltsverpflichteten nicht zu berück
sichtigen. Sofern der sorgeberechtigte Elternteil 
auf ihre Abführung durch den Unterhaltsver
pflichteten angewiesen ist, sind sie in der Ent
scheidung oder Vereinbarung gesondert auszu
weisen. Daneben besteht die elterliche Unterhalts
pflicht. Das Gericht hat also in diesen Fällen in 
gleicher Weise zu prüfen, mit welchem Betrag der 
Unterhaltsverpflichtete mit seinem Einkommen 
zu den Lebensbedürfnissen des Kindes beizutra
gen hat (Stadtgericht von Groß-Berlin, Urteil 
vom 10. Oktober 1963 - 3 BF 59 63 -, „Neue 
Justiz“ 1964 S. 288).

4. Für bestimmte Unterhaltsverpflichtete, die in keinem
Arbeitsrechtsverhältnis stehen, sind zusätzlich noch
folgende Besonderheiten zu beachten:

А Genossenschaftsbauern erhalten in der Regel Ver
gütungen für geleistete Arbeitseinheiten und 
Bodenanteile in Geld und Naturalien. Sie haben 
außerdem Erträgnisse aus der individuellen Wirt
schaft. Diese Einkünfte sind sämtlich bei der 
Unterhaltsbemessung zu berücksichtigen (Ober
stes Gericht, Urteil vom 3. Dezember 1964 — 
1 ZzF 29/64 -, „Neue Justiz“ 1965 S. 89).

Es ist demnach festzustellen, welches Einkommen 
der Unterhaltsverpflichtete nach der Jahresend
abrechnung im letzten Wirtschaftsjahr vor Klagc
erhebung gehabt hat, welche Vorschüsse er im 
laufenden Wirtschaftsjahr für bisher geleistete 
Arbeit erhielt und welche Einkünfte nach dem 
Finanz- und Produktionsplan vorgesehen sind. 
Die Einkünfte aus der individuellen Wirtschaft 
der Genossenschaftsbauern, die LPGs vom 
Typ I und II angehören, und die aus der persön
lichen Hauswirtschaft des Typ III erzielten Er
trägnisse müssen ebenfalls erforscht werden. 
Über den Umfang der Wirtschaft, die Menge der 
abgelieferten Produkte und den hieraus erzielten 
Erlös sind Auskünfte vom Vorstand der LPG, 
dem Rat der Gemeinde und der VdgB einzu
holen. Auch ist der Eigenverbrauch des Unter
haltsverpflichteten an Erzeugnissen aus seiner 
Wirtschaft, zu berücksichtigen.

Vom Gesamteinkommen sind außer Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträgen auch die Betriebs
kosten für die individuelle Wirtschaft abzusetzen. 
Dabei ist darauf zu achten, daß Naturalien, die 
der Genossenschaftsbauer von der LPG erhalten 
hat und die er in seiner Wirtschaft als Futter 
oder für andere Zwecke der Produktion ver
wendet, nur beim Betriebsergebnis der individu
ellen Wirtschaft zu berücksichtigen sind.

B. Handwerker, die Produktionsgenossenschaften 
angehören, erhalten für ihre Arbeit eine laufende 
Vergütung, für deren Bemessung in der Regel 
tarifliche Bestimmungen sinngemäß angewendet 
werden. Außerdem sind sie an der jährlichen Ge
winnverteilung beteiligt. Beide Bezüge sind für 
die Unterhaltsfestsetzung zu berücksichtigen, so 
daß sich die Verdienstbescheinigung auch auf den 
Gewinnanteil zu erstrecken hat (Oberstes Gericht, 
Urteil vom 29. Oktober 1964 — 1 ZzF 27/64 —, 
„Neue Justiz“ 1965 S. 88).


